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durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden 
Belange der Bundeswehr

meike.rohwer@kleve.de

Nogueira Duarte Mack 12. Februar 2019K-III-209-19

hier: Bebauungsplanentwurf Nr. 1-053-3 fü den Bereich Stadionstr. _ Lindenallee

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß BauGB

11.02.2019 MR

berührt, jedoch nicht beeinträchtigt.

Der Planungsbereich liegt im Interessensbereich der Luftverteidigungsradaranlage 
Marienbaum.

Hierbei gehe ich davon aus, dass bauliche Anlagen –einschl. untergeordneter 
Gebäudeteile -eine Höhe von 30 m über Grund nicht überschreiten.

Sollte entgegen meiner Einschätzung diese Höhe überschritten werden, bitte ich in jedem 
Einzelfall mir die Planungsunterlagen –vor Erteilung einer Baugenehmigung- zur Prüfung 
zuzuleiten.

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr ▪ Postfach 29 63 ▪ 53019 

Nur per E-Mail

Aktenzeichen Bearbeiter/-in Bonn,

45-60-00 /

BETREFF Anforderung einer Stellungnahme;

BEZUG

ANLAGE - / -

Ihr Schreiben vom - Ihr Zeichen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung 
seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.

Herr

4597

Nogueira Duarte Mack

Mit freundlichen Grüßen   

Im Auftrag

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen der Bundeswehr
 

Infra I 3

Stadt Kleve
Planen und Bauen
Landwehr 4 - 6
47533 Kleve

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.



Stellungnahme(n) (Stand: 19.02.2019)

Sie betrachten: Stadionstraße / Lindenallee

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 19.02.2019 - 22.03.2019

Behörde: Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53

Frist: 22.03.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Kyra Weyres, am: 19.02.2019 , Aktenzeichen: 53.01.04.04-64/2019-Z

Bebauungsplan Nr. 1-053-3 für den Bereich Stadionstraße/Lindenallee

Beteiligung als TöB gemäß § 4 (2) Baugesetzbuch (BauGB) 

Ihre E-Mail/Schreiben vom 11.02.2019, Az: MR

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stellungnahme gebeten.

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33) ergeht folgende
Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht folgende Stellungnahme:
Gegen die o.g. Planung bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im Planungsgebiet meines
Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes
oder Bundes stehen.
Zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange empfehle ich -falls nicht bereits geschehen- den
LVR -Amt für Denkmalpflege im Rheinland-, Pulheim und den LVR -Amt für Bodendenkmalpflege im
Rheinland-, Bonn, sowie die zuständige kommunale Untere Denkmalbehörde zu beteiligen. 

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Ansprechpartner:
• Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4)
Herr Hecker, Tel. 0211/475-3599, E-Mail: tobias.hecker@brd.nrw.de

Hinweis: 
Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregierung Düsseldorf als Träger
öffentlicher Belange.
Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen diese Funktion im vorliegenden
Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sachgebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher
nicht geprüft.
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Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- oder Antragsverfahren auch
(Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden.

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung:

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOEB.html

und

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOEB_Zustaendigkeiten.html

Im Auftrag
gez.
Kirsten Zimmerhofer

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -

2 / 2



Nokif'".
... mehr als niederrhein

Kloisvemlltung Klev.. Postfach 15 52.47515 Klevb 
tä-ri tv, , ..;1,

stadt Kleve 
: ' ri ri-i 

" 
i :: '

Der Landrat

Technik
Bauen und Umwelt - Verwaltung
Nassauerallee 15 - 23, Kleve
02821-85-700
Frau Gall
E.240
02821 85-356
6.1 - 61 26 01 i 09-
15.03.2019

Der Bürgermeister
Minoritenplatz 1

47533 Kleve

Fachbereich:
li:',jc Abteilung:

Dienstgebäude:
Telefax:

Ansprechpartner/in:I S. |]J. Zrili
Zimmer-Nr.:

lFa /^-z Durchwahl:
t : :::-::-t1:::1!.:. :..1BBä!t4" Insobs,') =) Zeichen :

Datum:

Kommunale Bauleitplanung der Stadt Kleve;
Bebauungsplan Kleve Nr. 1-053-3 - Stadionstraße, Lindenallee im OT Kleve -

Bericht vom 11.02.2019, Az.: MR

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur o.g. Planung werden von mir keine Bedenken vorgetragen.

Als Untere NaturschuEbehörde bzql. des Artenschutzes:

Das Protokoll der Artenschutzprüfung habe ich beigefügt.

I

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

Uotd.nlchdfr Sprodrz.lton Sp.*..|. Rh.lFfl.r. Spr*!!!o Kruf.ld Poltbrnk Köln
KreisvorN/allung Kleve monlags Lis donneßtags ISAN: D€01 3245 0000 0m5 0016 98 IEAN:DE51320500000323112114 IEAN: DE32 3701 0050 0027 9175 01

Nassauer.llo.15 - 23 von09:00bis16imUhr BICTWELADEo1KLE 8lC:SPKR0€33 EIOPSN(DEFF
47533 Klev. heite$ von 09:00 bis 12:00 Uht

htlpjrwww.krlr'kl.ve.de . ..lnsll: hfo@kr.l!.kl.vs.de . Vermlttlungr U82'l 85.0
ofien$icie Ve*ehlsnitteli NIAG'Bus-Linie 49 (City-Bus) bis Haltestelle Poatamt, NIAG-Bus-Linie 54 oder RVN-Bus"Linie 70 bis Hallesblle Nassauerallee

Sp.€chz€iien Bauordnungsw€sen, lmmissionsschutz, WasseMirt6chaft, Bodensahulz, Abfallwirtschaft dienstags und donneßtags von 09.00 bis 12.30 Uhr
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Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP)
C.) N atu rsc h utzbe h ö rde Formol.r LANUv sl.nd 23 03.20r0, d i Ersün.un96n

Ergebnis der Prüfung durch die zuständige Naturschutzbehörde

Antragsteller: Stadt Kleve

M.:6.1 6'1 26 01/09 Lage: Stadionstraße

Vorhaben: Bebauungsplan Nr 1-053-3. Stadionstraße/Lindenallee der Stadt Kleve

ASP vom: 28.01.2019 bearbeitet von: Sterna, Stefan Sudmann

Naturschutzbehörde: Kreis Kleve, Nassauerallee 15-23, 47533 Kleve
Prüfung durch: Dipl.-Biol. Bäumen am: 15.03.2019

Entscheidungsvorschlag:

fi Zustimmung ! Zustimmung mit Nebenbestimmungen (s.u.) n Ablehnung

'1 . Es gibt keine ernst zu nehmenden Hinweise auf Vorkommen von FFH-Anhang
lV-Artän oder europäischen Vogelarten, die durch den Plan bzw. das Vorhaben Xja nnein
betrotfen sein könnten.

Nur wenn Frage 1. ,,nein":
2. Es liegt kein Verstoß gegen die Verbote des S 44 Abs.1 BNatSchG vor. n;" lnein
Begründung (ggf. ausführliche Begründung in gesonderter Anlage):

Nur wsnn Frage 2. ,,nein":
3. Es ist eine Ausnahme nach $ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich. Alle drei

Ausnahmevoraussetzungen sind aus naturschutzfachlicher Sicht erfÜllt, so liu lnein
dass die Ausnahme erteilt bzw. in Aussicht gestellt'bzw. befÜrwortet** wird.
Begründung (ggf. ausführliche Begründung in gesonderter Anlage);

Nur wenn Frage 3. ,,nein":
(und soforn im Zusammenhang mit privaten Gründen sine unzumutbare Belastung vorllegt)

4. Es wird eine Befreiung nach $ 67 Abs. 2 BNatSchG gewährt bzw. befürwortet*'. np lnein
Begründung (99f. ausführliche Begründung in gesonderter Anlage):

Hinweis:
Der Verbotstatbestand des $ 39 (5) Nr. 3 BNatSchG ist zu berücksichtigen (Verbot Hecken,
lebende Zäune. Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1, März bis zum 30. Septem-
ber abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen). Demnach dürfen Hecken
nur im Zeitraum 01. Oktober bis 28. (b2w.29.) Februar beseitigt werden.

Für den Gebäudeabriss ist eine eigene ASP durchzuführen.

Unterschrift:



Stellungnahme(n) (Stand: 12.02.2019)

Sie betrachten: Stadionstraße / Lindenallee

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 19.02.2019 - 22.03.2019

Behörde: Erzbischöflicher Schulfonds

Frist: 22.03.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Franz Georg Müller, am: 11.02.2019 , Aktenzeichen: -

Interessen des Erzbischöflichen Schulfonds Köln sind nicht betroffen!
Mit freundlichen Grüßen

Erzbischöflicher Schulfonds Köln
Anstalt des öffentlichen Rechts
Müller
Geschäftsführer

Tel: 0221/ 1642-2277

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Stellungnahme(n) (Stand: 13.02.2019)

Sie betrachten: Stadionstraße / Lindenallee

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 19.02.2019 - 22.03.2019

Behörde: Bischöfliches Generalvikariat Münster

Frist: 22.03.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Franz Nordendorf, am: 13.02.2019 , Aktenzeichen: -

Im Rahmen der gegebenen Zuständigkeit haben wir weder Bedenken noch Anregungen vorzubringen.
Im Planbereich sind von uns keine Planungen und keine sonstigen Maßnahmen eingeleitet oder
beabsichtigt, die für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung des Gebietes bedeutsam sein können.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Franz Nordendorf

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Tftvri.noa GmDH. Polfach lo,O 4il.1HOl0 Dortrno.d

Stadt Kleve
Fachbereich 61

Postfach 19 55
47517 Kleve

- Planen und Bauen

Liegenschaften und
Geoinformation/ Dokumentation

r-: r r.l '
tr

@rt'yssensq

Thyss€noa3 GmbH

EmilMoog-PlaE l3
44137 Doünund

T +49 231 91291-0
F +49 ?31 91291-2012
I lM /w.tlrysssngas.com

Geschänstuhrung:
Dr. Thomas Gößm€nn

Jörc Kamphaus

Prof. Dr,lng. Klaus Homann

SiE der G€s€llschan:
Donmund
Eing6t€gen bah
AmtsSericlt Oortmund
Handolsrogist€,r-Nr.
HRB 21273

BenkveöiMung:
Comm€räa* Ess€n
BLZ 360 400 39
Kto.-Nr.140:€08 00
IBAN:
DE { 3604 0039 0140290800
BIC: COaADEFF360

ust-ldNr. DE 119497e3s

I l, ,il. l{.i i:
MR
11.02.2019
B-l-D/An 201 9-TOB-0172
Herr Anke
+49 231 9'1291{431
+49 231 91291-2266
l€itungsauskunft
@thyssengas.com

tnae

Zeichen

Dortmund, 13. Februar 2019

Bebauungsplanentwurf Nr. 1 -053.3
für den Bereich Stadionstraße / Lindenallee im Ortsteil Kleve

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit lhrer Nachricht vom 11.02.2019 teilen Sie uns die o. g. Maßnahme/n mit:

lxl ourctr die o. g. Maßnahme werden keine von Thyssengas GmbH

betreuten Gasfernleitungen betroffen.

I x I Neuverlegungen in diesem Bereich sind von uns zz. nicht vorgesehen.

l-l Die uns übersandten Unterlagen senden wir lhnen wunschgemäß zurück.

Gegen die o. g. Maßnahme bestehen aus unserer Sicht keine Bedenken.

Bitte beachten Sie unsere neue Anschrift:
Thyssengas GmbH, Emil-Moog-Platz 13, 44137 Dortmund

Mit freundlichen Grüßen

Thyssengas GmbH

!k#'q,
/)r; v'(!1u

i. V. Anke



Deutsche Bahn AG. DB lml|lobilien . Ema-Schetflersüaße 5 .
K6ln

Stadt Kleve
Postfach 19 55
47 5I7 Kleve

Deutsche Bahn AG
DB lmmobilien

Region West
Erna-scheff lerstraße 5

51103 Köln
www.deutschebahn,com

Anja Schütze
Telefon 0221 141-2586
Telelax O22L 74I-2244

Anja.Schuetze@deutschebahn.com
Zeichen CS.R-W-L(A) TOB-KOL-19-47067

Unser Anspruch:D€utsche Eahn AG VorsiEenderdes Vorstand:
SiE: Berlin Aulsichßralesi Dr. Richard Lul2,
Registergeichtr Michaelodenwald Vorsitzendel
Berlln-Chrdottenburg
HRB:50 000
USrldNf.: DE 811569869

22.t2.2ü

t5.o2.2019

lhr Zeichen: MR lhre Nachricht vom 13.02.2019

Behördenbeteiligung gemäß 5 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) Bebauungsplanentwurf
Nr. 1-053-3
für den Bereich Stadlonstraße / Lindenallee im Ortsteil Kleve

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Deutsche Bahn AG, DB lmmobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigtes Unterneh-
men'iibersendet lhnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme:

Nach Prüfung der uns übermittelten Unterlagen bestehen unsererseits keine Anregungen oder
Bedenken.

Bei möglichen Rückfragen stehen wir lhnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bahn AG
/

,.,.c4/--
Stöhr

Alerander Doll
8elthold Huber
Pmf. Dr. Sabina Jes€hke
Ronald Potalla
Menin Seiler

äottl.l*.r qsJtdtrtülrrct
lo}Aöctt!b.!

NAhee IntomÄlion€n zur Dar.Nearbeirun8im DB-Koizeh finrl€n Sie ber





Stellungnahme(n) (Stand: 20.02.2019)

Sie betrachten: Stadionstraße / Lindenallee

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 19.02.2019 - 22.03.2019

Behörde: Deichverband Xanten-Kleve

Frist: 22.03.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Birgit Menschel, am: 20.02.2019 , Aktenzeichen: 222-KLE-No-20-02-2019/2

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die Aufstellung des Bebauungsplans erhebt der Deichverband Xanten-Kleve keine Einwände, da
keine direkten Berührungspunkte mit den satzungsgemäßen Verbandsaufgaben gegeben sind.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Pieper

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Stellungnahme(n) (Stand: 20.02.2019)

Sie betrachten: Stadionstraße / Lindenallee

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 19.02.2019 - 22.03.2019

Behörde: Stadt Goch: Abteilung Stadtplanung und Bauordnung

Frist: 22.03.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Stadtplanungsamt, am: 20.02.2019 , Aktenzeichen: 61 14 04_1-053-3

Sehr geehrte Damen und Herren,

da wir die Belange der Stadt Goch durch die vorliegende Planung nicht betroffen sehen,
bestehen seitens der Stadt Goch keine Bedenken.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Kauling

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Stellungnahme(n) (Stand: 25.03.2019)

Sie betrachten: Stadionstraße / Lindenallee

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 19.02.2019 - 22.03.2019

Behörde: Landschaftsverband Rheinland, Amt für Liegenschaften

Frist: 22.03.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Torsten Ludes, am: 21.03.2019 , Aktenzeichen: 32.12

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich Sie innerhalb meiner Stellungnahme darüber informieren, dass keine Betroffenheit
bezogen auf Liegenschaften des LVR vorliegt und daher keine Bedenken gegen die o. g. Maßnahme
geäußert werden. 

Diese Stellungnahme gilt nicht für das Rheinische Amt für Denkmalpflege in Pulheim und das
Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn; es wird darum gebeten, deren Stellungnahmen
gesondert einzuholen.

Ich bedanke mich vielmals für ihre Bemühungen und verbleibe

Mit freundlichen Grüßen
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland
Im Auftrag

Ludes

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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